
zwischen ADEXA – Die Apothekengewerkschaft und 
der Tarifgemeinschaft der Apothekenleiter Nordrhein

gültig ab 1. Januar 2025

Gehaltstarifvertrag 
für Apothekenmitarbeiter:innen

II. Ausbildungsvergütungen

III. Laufzeit		

1. Pharmazeut:innen im Praktikum

erhalten während ihrer Ausbildungszeit in öffentlichen Apotheken
eine monatliche Ausbildungsvergütung von

1.100 €

2. PTA-Praktikant:innen

erhalten während ihrer sechsmonatigen Ausbildungszeit in
öffentlichen Apotheken eine monatl. Ausbildungsvergütung von

850 €

3. Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte

in Ausbildung erhalten monatlich
im 1. Ausbildungsjahr 850 €
im 2. Ausbildungsjahr 900 €
im 3. Ausbildungsjahr 950 €

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 01.01.2025 in Kraft und kann 
mit einer Frist von drei Monaten frühestens zum 30.06.2026 gekündigt 
werden.
Beide Tarifparteien sind sich einig, dass im zweiten Halbjahr 2025 neue 
Tarifvertragsverhandlungen mit dem Ziel eines Anschlussvertrages 
aufgenommen werden, im Fall einer rechtssicheren Honorarerhöhung 
beginnend ab 01.01.2026 mit einem Abschluss bereits zum 01.01.2026.

Protokollnotiz der Tarifvertragsparteien
Die Notdienstpauschalen und der Zuschlag für die Übernahme der 
Filialleitertätigkeit in den Spalten 2a, 2b, 3 und 4 wurden auf Basis des 
um 140 Euro erhöhten Gehaltes ohne die anteilige Sonderzahlung an-
gepasst.
Die Tarifvertragsparteien stellen klar, dass bei der Berechnung der 
13%igen übertariflichen Zahlung des § 6 Abs. 5 RTV Nordrhein das 
Grundgehalt nach Spalte 1 die Bemessungsgrundlage ist.
Eine etwaige übertarifliche Zahlung, aber auch eine zu gewährende 
Filialleitungszulage nach Spalte 4 sind bei der Ermittlung des Gesamt-
gehaltes, das über dem Grundgehalt nach Spalte 1 liegt, und damit dem 
Erreichen des Grenzwertes von 13 % zu berücksichtigen.
Die Tarifvertragsparteien stellen klar, dass der Zuschlag aus Spalte 4 
entfällt, wenn die Filialleitungsposition nach § 15 Abs. 2 dieses Tarifver-
trages entfällt.



I. Gehälter

Spalte 1 Spalte 2 a Spalte 2 b Spalte 3 Spalte 4

Brutto- 
Monats- 
gehalt

Not-
dienst 
18:30-
22:00 
Uhr 1

Not-
dienst 
22:00- 
8:00 
Uhr 1

Notdienst 
8:00-

18:30 Uhr 
(Sonn- 

und 
Feier- 
tage) 2

Zuschlag 
für die 

Übernah-
me der 
Filial- 
leiter- 

tätigkeit

1. Apotheker:innen

1.-2. Berufsjahr

Grundgehalt 3.925 € 79 € 125 € 238 € 589 €

 Sonderzahlung 164 €

Summe 4.089 €

3.-5. Berufsjahr

Grundgehalt 4.053 € 82 € 129 € 246 € 608 €

 Sonderzahlung 169 €

Summe 4.222 €

6.-7. Berufsjahr

Grundgehalt 4.272 € 86 € 136 € 259 € 641 €

 Sonderzahlung 178 €

Summe 4.450 €

8.-9. Berufsjahr

Grundgehalt 4.518 € 91 € 144 € 274 € 678 €

 Sonderzahlung 188 €

Summe 4.706 €

ab 10. Berufsjahr

Grundgehalt 4.630 € 94 € 147 € 281 € 695 €

 Sonderzahlung 193 €

Summe 4.823 €

2. Pharmazie-Ingenieur:innen, Diplom-PI und
Apothekerassistent:innen

alle Berufsjahre

Grundgehalt 3.412 € 69 € 108 € 207 €

 Sonderzahlung 142 €

Summe 3.554 €

3. Pharmazeutisch- 
    technische
    Assistent:innen

1.-2. Berufsjahr

Grundgehalt 2.486 €

 Sonderzahlung 104 €

Summe 2.590 €

3.-5. Berufsjahr

Grundgehalt 2.580 €

 Sonderzahlung 108 €

Summe 2.688 €

6.-7. Berufsjahr

Grundgehalt 2.772 €

 Sonderzahlung 116 €

Summe 2.888 €

8.-9. Berufsjahr

Grundgehalt 3.036 €

 Sonderzahlung 127 €

Summe 3.163 €

ab 10. Berufsjahr

Grundgehalt 3.097 €

 Sonderzahlung 129 €

Summe 3.226 €

4. Apotheken- 
    assistent:innen

alle Berufsjahre

Grundgehalt 3.018 €

 Sonderzahlung 126 €

Summe 3.144 €

5. Pharmazeutisch- 
    kaufmännische
    Angestellte

1.-2. Berufsjahr

Grundgehalt 2.258 €

 Sonderzahlung 94 €

Summe 2.352 €

3.-5. Berufsjahr

Grundgehalt 2.302 €

 Sonderzahlung 96 €

Summe 2.398 €

6.-7. Berufsjahr

Grundgehalt 2.371 €

 Sonderzahlung 99 €

Summe 2.470 €

8.-9. Berufsjahr

Grundgehalt 2.603 €

 Sonderzahlung 108 €

Summe 2.711 €

ab 10. Berufsjahr

Grundgehalt 2.644 €

 Sonderzahlung 110 €

Summe 2.754 €

Tarifgehälter in Vollzeit 
mit 40 Wochenstunden

Teilzeitrechner auf  
www.adexa-online.de 
im Login-Bereich

1	Entsprechend § 6 Abs. 1 RTV 
Nordrhein, sofern nicht § 6 Abs. 5 
anzuwenden ist. 

2	Entsprechend § 6 Abs. 2 RTV 
Nordrhein, sofern nicht § 6 Abs. 5 
anzuwenden ist.

Leinpfad 75 · 22299 Hamburg
info@adexa-online.de
www.adexa-online.de
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III. Laufzeit		

1.  Pharmazeut:innen im Praktikum

erhalten während ihrer Ausbildungszeit in öffentlichen Apotheken 
eine monatliche Ausbildungsvergütung von

1.100 €

2. PTA-Praktikant:innen

erhalten während ihrer sechsmonatigen Ausbildungszeit in  
öffentlichen Apotheken eine monatl. Ausbildungsvergütung von

850 €

3. Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte

in Ausbildung erhalten monatlich
im 1. Ausbildungsjahr 850 €
im 2. Ausbildungsjahr 900 €
im 3. Ausbildungsjahr 950 €

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 01.01.2025 in Kraft und kann 
mit einer Frist von drei Monaten frühestens zum 30.06.2026 gekündigt 
werden.
Beide Tarifparteien sind sich einig, dass im zweiten Halbjahr 2025 neue 
Tarifvertragsverhandlungen mit dem Ziel eines Anschlussvertrages 
aufgenommen werden, im Fall einer rechtssicheren Honorarerhöhung 
beginnend ab 01.01.2026 mit einem Abschluss bereits zum 01.01.2026.

Protokollnotiz der Tarifvertragsparteien
Die Notdienstpauschalen und der Zuschlag für die Übernahme der 
Filialleitertätigkeit in den Spalten 2a, 2b, 3 und 4 wurden auf Basis des 
um 140 Euro erhöhten Gehaltes ohne die anteilige Sonderzahlung an-
gepasst.
Die Tarifvertragsparteien stellen klar, dass bei der Berechnung der 
13%igen übertariflichen Zahlung des § 6 Abs. 5 RTV Nordrhein das 
Grundgehalt nach Spalte 1 die Bemessungsgrundlage ist.
Eine etwaige übertarifliche Zahlung, aber auch eine zu gewährende 
Filialleitungszulage nach Spalte 4 sind bei der Ermittlung des Gesamt-
gehaltes, das über dem Grundgehalt nach Spalte 1 liegt, und damit dem 
Erreichen des Grenzwertes von 13 % zu berücksichtigen.
Die Tarifvertragsparteien stellen klar, dass der Zuschlag aus Spalte 4 
entfällt, wenn die Filialleitungsposition nach § 15 Abs. 2 dieses Tarifver-
trages entfällt.


